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§ 40 UrhG Verwertungsrechte und
Werknutzungsrechte.

 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Die dem Filmhersteller zustehenden Verwertungsrechte sind vererblich und veräußerlich und können ohne

Einschränkung in Exekution gezogen werden. Werden sie auf einen anderen übertragen, so kann dem Erwerber

auch das Recht eingeräumt werden, sich als Hersteller des Filmwerkes zu bezeichnen. In diesem Falle gilt der

Erwerber fortan als Filmhersteller und genießt auch den diesem nach § 38, Absatz 2, zukommenden Schutz.

2. (2)Werknutzungsrechte an gewerbsmäßig hergestellten Filmwerken können, wenn mit dem Hersteller nichts

anderes vereinbart worden ist, ohne dessen Einwilligung auf einen anderen übertragen werden.

3. (3)Die Vorschriften der §§ 29 und 31a gelten für Werknutzungsbewilligungen oder Werknutzungsrechte an

gewerbsmäßig hergestellten Filmwerken nicht.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/urhg/paragraf/38
https://www.jusline.at/gesetz/urhg/paragraf/29
file:///

	§ 40 UrhG Verwertungsrechte und Werknutzungsrechte.
	UrhG - Urheberrechtsgesetz


